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BEKANNTMACHUNG DES ZWECKVERBANDES
WASSERVERSORGUNGSGRUPPE

PAUNZHAUSEN – SCHWEITENKIRCHEN - KIRCHDORF

Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
beim Zweckverband Wasserversorgungsgruppe
Paunzhausen-Schweitenkirchen-Kirchdorf

Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen-Schweiten-
kirchen-Kirchdorf erlässt aufgrund Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit –KommZG – und den Art. 20a und Art. 23 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende Entschädigungssat-
zung:

§ 1 Entschädigung der Mitglieder der Verbandsversammlung
1. Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft

Amtes der Verbandsversammlung angehören und nicht als Vorsitzender
oder stellvertretender Vorsitzender eine feste Entschädigung erhalten,
erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung eine
Sitzungsgeldpauschale in Höhe von 35 Euro.Auslagen, insbesondere Rei-
sekosten, sind damit abgegolten.

2. Die ersten Bürgermeister/innen vertreten die Mitgliedsgemeinden in der
Verbandsversammlung und gehören damit kraft ihres Amtes der Ver-
bandsversammlung an; sie erhalten deshalb für Sitzungen der Verbands-
versammlung keine Sitzungsgeldpauschale, sondern haben lediglich
Anspruch auf Ersatz der tatsächlichen Auslagen.

3. Der Verbandsvorsitzende und sein Vertreter erhalten eine monatliche
Entschädigung.

4. Arbeitnehmern wird auf Antrag auch der durch die notwendige Sitzungs-
teilnahme entstandene Verdienstausfall ersetzt. Der Verdienstausfall ist
durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen.

5. Verdienstausfallentschädigung für selbständig Tätige sowie Entschädi-
gung für nicht berufstätige Personen wird nicht gewährt.

§ 2 Entschädigung der Mitglieder des Werkausschusses
1 Für die Entschädigung der Mitglieder des Werkausschusses gilt § 1 ent-
sprechend.
² Verbandsräte, die gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes der
Verbandsversammlung angehören (erste Bürgermeister/innen), erhalten für
die Teilnahme an Sitzungen des Werkausschusses eine Auslagenpauschale
in Höhe von 35 Euro.

§ 3 Entschädigung der Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

1. 1Für die Entschädigung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschus-
ses gilt § 1 entsprechend. ²Verbandsräte, die gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1
KommZG kraft Amtes derVerbandsversammlung angehören (erste Bürger-
meister/innen), erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Rechnungs-
prüfungsausschusses eine Auslagenpauschale in Höhe von 70 Euro.

2. Das Sitzungsgeld als pauschale Abgeltung für die Teilnahme an Sitzungen
des Rechnungsprüfungsausschusses beträgt 70 Euro.

§ 4 Entschädigung des Zweckverbandsvorsitzenden
1. Der Vorsitzende des Zweckverbandes erhält für seine Tätigkeit eine mo-

natliche Aufwandsentschädigung. Die Höhe der Aufwandsentschädigung
legt die Verbandsversammlung durch Beschluss fest.

2. Dienstreisen werden durch eine monatliche Pauschale abgegolten. Die
Höhe der Dienstreisekostenpauschale legt die Verbandsversammlung
durch Beschluss fest.

3. Bezüglich der Dynamisierung der Entschädigung sowie der Sonderzu-
wendungen (Weihnachtsgeld) gelten die Vorschriften des Gesetzes für
kommunale Wahlbeamte.

§ 5 Entschädigung der Stellvertreter
1. Der Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit

eine monatliche Aufwandentschädigung. Die Höhe der Aufwandsent-
schädigung legt die Verbandsversammlung durch Beschluss fest.

2.Dienstreisen im Vertretungsfall werden nach Aufwand gemäß den Vor-
schriften des Bayerischen Gesetzes über die Reisekostenvergütung der
Beamten und Richter (Bayerisches Reisekostengesetz – BayRKG) erstattet.

3. Bezüglich der Dynamisierung der Entschädigung sowie der Sonderzu-
wendungen (Weihnachtsgeld) gelten die Vorschriften des Gesetzes für
kommunale Wahlbeamte.

§ 6 Auszahlung der Entschädigung
Nach Monatsbeträgen bemessene Entschädigungen werden analog der
Gehaltszahlungen am Ende des Monats bezahlt. Bei Verhinderung durch
Krankheit, Urlaub usw. werden Entschädigungen auf die Dauer von zwei
Monaten weiter gezahlt. Über eine längere Zahlung in besonderen Härte-
fällen entscheidet die Verbandsversammlung durch Beschluss im Einzelfall.

§ 7 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.05.2020 in Kraft.

Paunzhausen, den 10.06.2020

Albert Vogler
Verbandsvorsitzender Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhau-
sen-Schweitenkirchen-Kirchdorf

ALLGEMEINVERFÜGUNG
(Allgemeine Vorschrift im Sinne von
Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007)
DES LANDKREISES FREISING

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES 365-EURO-TICKET MVV FÜR
SCHÜLERINNEN, SCHÜLER UND AUSZUBILDENDE ZUM

01.08.2020 ALS HÖCHSTTARIF

Hintergrund
Die Gremien der Münchner Verkehrs-und Tarifverbund GmbH (MVV GmbH)
haben beschlossen, zum 01.August 2020 im Münchner Verkehrs- und Tarif-
verbund (MVV) für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende ein 365-Eu-

ro-Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket einzuführen.
Ausgangspunkt der Überlegungen für dieses neue Angebot war den Schü-
lern und Auszubildenden ein preisgünstiges Angebot anzubieten, um zum
einen diese Zielgruppe frühzeitig an den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) heranzuführen und zum anderen die Umwelt in Bezug auf den
motorisierten Individualverkehr (MIV) zu entlasten.
Nach Prognose der MVV GmbH kann es in Folge der Einführung dieses
neuen Angebotes bei den Verkehrsunternehmen, die den MVV-Gemein-
schaftstarif anwenden, zu einem Rückgang der Fahrgeldeinnahmen im
MVV kommen. Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München sowie
die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Frei-
sing, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg stellen eine angemessene
Finanzierung sinkender Fahrgelderlöse im MVV-Gemeinschaftstarif, die
aus der Umsetzung der Einführung des 365-Euro-Ticket MVV resultieren,
sicher.
Um die europarechtskonforme Finanzierung der Mindereinnahmen im
MVV-Gemeinschaftstarif nach Einführung des 365-Euro-Ticket MVV si-
cherzustellen, werden als Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichs-
leistungen an die Verkehrsunternehmen von den Aufgabenträgern im
MVV für ihr jeweiliges Zuständigkeitsgebiet jeweils eine Allgemeine Vor-
schrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 in Form einer All-
gemeinverfügung erlassen.
Die operative Abwicklung, die Berechnung des Ausgleichsbetrages und die
Durchführung des Finanztransfers gegenüber den Verkehrsunternehmen
im MVV erfolgt über die MVV GmbH auf Basis der „Finanzierungsrichtlinie
365-Euro-Ticket MVV“, die als Anlage 2 Bestandteil dieser Allgemeinver-
fügung ist und von der Gesellschafterversammlung der MVV GmbH am 12.
Mai 2020 beschlossen wurde.
Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz
(PBefG) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 und Art. 8 Abs.
2 des Gesetzes über den öffentlichen Per-sonennahverkehr in Bayern (Bay-
ÖPNVG) erlässt der Landkreis Freising die nachstehende

Allgemeinverfügung:
1. Das 365-Euro-Ticket MVV gemäß Anlage 1 wird im allgemeinen öf-

fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1
BayÖPNVG ab dem 01. August 2020 – frühestens jedoch ab Anzeige
des geänderten MVV-Gemeinschaftstarifs gegenüber dem Bayerischen
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und nach Zustim-
mung durch die Regierung von Oberbayern als zuständige Genehmi-
gungsbehörden – als Höchsttarif für alle Auszubildenden im Sinne der
Definition der bezugsberechtigten Personen des 365-Euro-Ticket MVV
in Anlage 1 (im Folgenden Auszubildende genannt) im Sinne von Art.
3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 festgesetzt. Die hiermit verbundene ge-
meinwirtschaftliche Verpflichtung umfasst die Beförderung von Aus-
zubildenden im gegenüber der bis zum 31. Juli 2020 geltenden Fassung
des MVV-Gemeinschaftstarifs (veröffentlicht am 14. August 2019) ge-
änderten MVV-Gemeinschaftstarif. Der sachliche und geografische Gel-
tungsbereich dieser Allgemeinverfügung ist das Zuständigkeitsgebiet
des Landkreises Freising in Bezug auf Verkehrsleistungen im allgemei-
nen ÖPNV, für die der MVV-Gemeinschaftstarif nach Einführung des
365-Euro-Ticket MVV Anwendung findet. Das Zuständigkeitsgebiet des
Landkreises Freising umfasst sein geografisches Gebiet inklusive der
großen Kreisstadt Freising, die dem Landkreis Freising durch Zweckver-
einbarung die Zuständigkeit für den Erlass einer Allgemeinen Vorschrift
rückübertragen hat, nicht jedoch die Linienabschnitte auf seinem Ge-
biet, für die der Landkreis Freising die Zuständigkeit durch Zweckver-
einbarung auf benachbarte Aufgabenträger übertragen hat.

2. Verkehrsunternehmen, die im geografischen Geltungsgebiet des
MVV-Gemeinschaftstarifs Verkehrsleistungen im SPNV erbringen und
den Höchsttarif anwenden, haben ab dem 01. August 2020 – frühestens
jedoch ab Anzeige des reformierten MVV-Gemeinschaftstarifs gegen-
über dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr und nach Zustimmung durch die Regierung von Oberbayern als
zuständige Genehmigungsbehörden – einen Anspruch auf Ausgleichs-
leistungen für die spezifischen finanziellen Nachteile, die den Verkehrs-
unternehmen aus der Einführung des 365-Euro-Ticket MVV erwachsen.
Die Höhe der Ausgleichsleistungen richtet sich nach der Finanzierungs-
richtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH (Anlage 2). Die Aus-
gleichsleistung je Verkehrsunternehmen ist auf den Betrag beschränkt,
der dem finanziellen Nettoeffekt im Sinne von Ziffer 2 des Anhangs der
VO (EG) 1370/2007 aufgrund der Einhaltung der Tarifpflicht nach Ziffer
1 entspricht.

3. Die Höhe der Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt der
Summe aller positiven und negativen Auswirkungen der Erfüllung der
gegenständlichen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrs-
unternehmens bezogen auf die Einhaltung der Tarifpflicht gemäß Ziffer
1 nicht übersteigen. Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jähr-
lich einen Nachweis darüber zu führen, dass die empfangenen Aus-
gleichsleistungen zu keiner Überkompensation im Sinne von Art. 4 und
Art. 6 Abs.1 in Verbindung mit dem Anhang der VO (EG) 1370/2007
geführt haben. Das Verfahren zur Nachweisführung richtet sich nach
Maßgabe der Finanzierungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV
GmbH (Anlage 2).

4. Die Aufgabenträger im MVV (der Freistaat Bayern, die Landeshaupt-
stadt München, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau,
Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg)
stellen gemeinsam zur Finanzierung des Ausgleichs nach Ziffer 2 aller
Allgemeinverfügungen einen Gesamtausgleichsbetrag bis zu einer Höhe
von 30 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung, der entsprechend der Fi-
nanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben
wird; Details sind der Anlage 2 zu entnehmen. Die Landeshauptstadt
München, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg,
Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg stellen
hiervon insgesamt einen anteiligen Finanzierungsbetrag in Höhe von
einem Drittel an der Gesamtfinanzierung (Fortschreibung entsprechend
Anlage 2) zur Verfügung. Die Verteilung dieses Betrages auf die Lan-
deshauptstadt München und die Landkreise erfolgt nach Maßgabe der
Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2). Der Land-
kreis Freising geht davon aus, dass der Gesamtausgleichsbetrag aus-
reicht, um den Verkehrsunternehmen einen angemessenen Ausgleich
für die spezifischen Nachteile im MVV aus der Einhaltung der Tarif-
pflicht zu gewähren und die finanzielle Nachhaltigkeit der Erbringung
der Verkehrsleistung im Sinne von Art. 2a Abs. 2 b) VO (EG) 1370/2007

zu sichern. Sollte sich nach Einführung des 365-Euro-Ticket MVV zei-
gen, dass der Gesamtausgleichsbetrag hierfür nicht ausreicht, wird der
Landkreis Freising gemeinsam mit den übrigen Aufgabenträgern im
MVV geeignete Maßnahmen (beispielsweise eine Anpassung des Ge-
samtausgleichsbetrags) prüfen, wie er der vorgenannten Zielsetzung
gerecht werden kann.

5. Die objektive und transparente Aufstellung der Parameter, anhand
derer die Ausgleichsleistung berechnet wird, die operative Abwicklung
der Ausreichung der Ausgleichsleistungen, die Führung von Nachwei-
sen durch die Verkehrsunternehmen und die Rückforderung von Aus-
gleichleistungen unter Einbindung der MVV GmbH richten sich nach
der „Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH
(Anlage 2).

6. Diese Allgemeinverfügung ist am Tag nach der Veröffentlichung im
Amtsblatt des Landkreises Freising bekanntgegeben (Art. 41 Abs. 4 Satz
4 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz). Die Verpflichtung nach
Ziffer 1 tritt jedoch erst einen Monat nach dem Tag in Kraft, an dem
alle anderen Aufgabenträger im MVV (der Freistaat Bayern, die Landes-
hauptstadt München, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau,
Ebersberg, Erding, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg) eine All-
gemeinverfügung gleichen Regelungsgehalts, die den Höchsttarif nach
Anlage 1 festsetzt, bekanntgegeben haben und diese unanfechtbar ge-
worden sind. Die Bekanntgabe erfolgt durch Veröffentlichung im jewei-
ligen Amtsblatt und mit Wirkung auf den dort genannten Termin.

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am 31. Juli 2023 außer Kraft. Sie
kann durch Allgemeinverfügung verlängert, geändert oder aufgeho-
ben werden. Der Landkreis Freising wird gemeinsam mit den anderen
Aufgabenträgern im MVV bis zum 31. Dezember 2021 über eine Nachfol-
geregelung dieser Allgemeinverfügung befinden bzw. die erforderlichen
Maßnahmen ergreifen, um auch nach dem 31. Juli 2023 eine nachhaltige
Erbringung der Verkehrsleistung durch die Verkehrsunternehmen unter
Geltung des MVV-Gemeinschaftstarifs sicherzustellen.

8. Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Allgemeinverfügung:
Anlage 1: Tarifbestimmungen für das 365-Euro-Ticket MVV, abrufbar
unter https://lrafs.de/48g2
Anlage 2: Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV, abrufbar
unter https://lrafs.de/yn09

Gründe:
Der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt München sowie
die Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg,
Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starnberg haben der Ein-
führung des 365-Euro-Ticket MVV zugestimmt. Da die Umsetzung dieses
neuen Angebotes nach den Prognosen der MVV GmbH, zu kalkulatori-
schen Mindereinnahmen von bis zu 30 Millionen pro Jahr (Fortschreibung
entsprechend Anlage 2) führen kann und somit nicht ohne Ausgleichs-
leistungen möglich ist (vgl. § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz
(PBefG)), haben der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt
München sowie die Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Da-
chau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München und Starn-
berg beschlossen, den betroffenen Verkehrsunternehmen hierfür einen
wirtschaftlichen Ausgleich bis zu einer Höhe von 30 Millionen Euro pro
Jahr zu gewähren, der Betrag von 30 Millionen Euro wird entsprechend der
Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben.
Als rechtliche Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen an
die Verbundverkehrsunternehmen im MVV erlässt der Landkreis Freising
in seiner Funktion als Aufgabenträger für den allgemeinen ÖPNV gemäß
Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG und gemäß Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG zuständige
Behörde im Sinne der VO (EG) 1370/2007 in seinem sachlichen und räum-
lichen Zuständigkeitsbereich gemäß Art. 8a Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO
(EG) 1370/2007 eine Allgemeine Vorschrift in Form einer Allgemeinverfü-
gung über die Festsetzung des MVV-Gemeinschaftstarif als Höchsttarif für
alle Auszubildenden. Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung geht über
die in § 45a PBefG enthaltene gemeinwirtschaftliche Verpflichtung hinaus
und im Rahmen des Ausgleichsverfahrens wird eine Doppelfinanzierung
aufgrund Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG und nach dieser Allge-
meinverfügung vermieden.
Er beachtet die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union nach Maß-
gabe der VO (EG) 1370/2007 durch eine transparente und diskriminie-
rungsfreie Ausreichung der Mittel an die Verkehrsunternehmen und eine
auf den finanziellen Nettoeffekt aus der Erfüllung der Tarifpflicht be-
schränkte Gewährung von Ausgleichsleistungen.

gez.
Helmut Petz
Landrat

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfach 20 05 43, 80005
München
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen2 Form.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Landkreis Freising) und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, die angefochtene Allgemeinverfügung soll in
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des
Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenperso-
nenverkehrsdienste (ABl. L 354/22).

2 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelas-
sen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Ende des Amtsblatts


